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Gremium Sitzung am (falls bekannt)

Bezirksausschuss V-Südwest 21.04.2022

Beratungsgegenstand

Bücherschrank

Stellungnahme der Verwaltung:

In den Sitzungen des Bezirksausschusses V-Südwest vom 10.12.2019, 11.02.2020 und 21.04.2022 wurde die
Einrichtung eines öffentlichen Bücherschrankes vorgeschlagen, in dem Privatpersonen aus einem öffentlich
zugänglichen Schrank, Telefonzelle etc. Bücher entnehmen und eigene Bücher einstellen können.

Aus Sicht der Bücherei ersetzt eine solche Büchertauscheinrichtung in keinem Fall eine planvolle, vielfältige
und verlässliche Literaturversorgung oder andere Maßnahmen zur Leseförderung von Kindern oder der
Bildung von Erwachsenen und Jugendlichen. Das Bestandsangebot bleibt dem Zufall überlassen. Für die
wohnortnahe Literaturversorgung im Sinne einer Grundversorgung bleiben Schulbibliotheken, kirchliche
öffentliche Büchereien, die Stadtbücherei mit Zweigstelle und Bücherbus die verlässlichen und ausgewogenen
Nachschubquellen für Lesestoff.
Das Fassungsvermögen eines solchen Bücherschrankes liegt bei maximal 300 Büchern, eine sehr kleine
Buchauswahl fur alle Altersgruppen und Interessengebiete. Deshalb liegt der Nutzen auch nicht in der
Literaturversorgung, sondern eher im nachbarschaftlichen Engagement und Miteinander eines Wohnbezirkes.

Wichtig beim ”Betreiben" eines öffentlichen Bücherschrankes als Buchtauschstation eines Stadtviertels ist,
dass die Pflege und Zustandskontrolle des Schrankes sichergestellt sind. Hierzu sollte es eine feste
Verpflichtung einer Pfarrei, eines Vereins oder einer Einrichtung geben. Der vorhandene Schrank in
St. Matthäus ist ein positives Beispiel, wie ein Bücherschrank gepflegt wird. Es ergibt sich ein regelmäßiger
Mehraufwand bei der Betreuung des Buchtauschangebotes, der unabhängig von der äußeren Form der
Einrichtung gewährleistet werden muss:
- Inhaltliche Prüfung der ausgelegten Bücher (politische/religiöse unerwünschte Inhalte, kinder- und
jugendgefährdende Schriften, Vermittlung eines Gesellschaftsbildes, das nicht dem Grundgesetz entspricht,
veraltete rechtliche, medizinische oder technische Schriften...)
- Prüfung des Zustandes der Bücher, wenn die Einrichtung attraktiv bleiben möchte.

Für die Betreuung des Bestandes und die Prüfung der Bücher steht die Stadtbücherei weder mit Personal
noch mit Ausstattung zur Verfügung. Auch bei Ausbau, Beschaffung oder Aufstellung des Bücherschrankes
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kann die Stadtbücherei nicht helfen.

Bei einer Aufstellung ist die Wetterfestigkeit (Bücher schimmeln leicht) und die Gefahr des Vandalismus
(Feuer, Urinieren, Verschmutzung, Zerstörung) zu beachten.

Die Beschaffung, Aufstellung und bauliche Betreuung des Projekts Bücherschrank bzw. Bücherzelle kann
auch seitens des Referats IV personell nicht geleistet werden. Zudem stehen weder für die Anschaffung noch
für den Unterhalt Haushaltsmittel zur Verfügung.

Aus vorgenannten Gründen wird das Projekt seitens des Referats IV daher nicht befürwortet.

Zudem wird der vorgesehene Standort an der Berliner Straße bereits wohnortnah durch die Stadtteilbücherei
Südwest abgedeckt.
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